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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Studierende, sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Betriebe, 

sei Mittwoch, 23.11.2022 gelten neue Regelungen im Umgang mit dem Corona-Virus in Hes-
sen. 

Sie können diese unter 

https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/corona/dokumente-zur-unterrichtsorganisation 

nachlesen. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Aktuell gilt weiterhin die Coronabasisschutzverordnung des Landes Hessen, die Sie unter 

https://hessen.de/sites/hessen.hessen.de/files/2022-11/LV%20CoBa-
SchuV%20%28Stand%2023.11.2022%29%20docx.pdf finden. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Eigenverantwortung aller Personen noch stärker 
gefordert ist, wenn man sich mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert hat. 

Aktuelle Änderungen für die Max-Eyth-Schule ab Mittwoch, 23.11.2022: 

- Alle Lernenden nehmen wieder am Präsenzunterricht teil. 

- Die Schule stellt den Lernenden zwei Tests pro Woche zum Testen zur Verfügung. 

- Die Schule stellt den Lernenden bei Bedarf einen Mund-Nasen-Schutz in Form einer 
medizinischen Maske zur Verfügung. 

- Bei einer Infektion mit dem Corona-Virus und entsprechenden Krankheitssymptomen 
wird dringend empfohlen, sich für 5 Tage zu Hause abzusondern und erst wieder zur 
Schule zu gehen, wenn man für mindestens 48 Stunden keine Symptome mehr hatte. 
Insgesamt dauert die Absonderung höchstens 10 Tage. 

- Wer ein positives Testergebnis auf eine Corona-Infektion hat, kann weiter zur Schule ge-
hen. Allerdings muss er oder sie für 5 Tage eine Maske tragen (FFP2). Die Masken-
pflicht endet erst, wenn man für mindestens 48 Stunden keine Symptome mehr hatte. 
Insgesamt dauert die Maskenpflicht höchstens 10 Tage. Zum Essen darf die Maske ab-
genommen werden, wenn dabei der Mindestabstand zu anderen von 1,5 m eingehalten 
wird. 

- Schülerinnen und Schüler sowie Studierende sind verpflichtet, am Distanzunterricht ihrer 
Lerngruppe teilzunehmen, wenn sie während der Absonderung nicht krankgeschrieben 
sind. Dafür sind die Lehrkräfte unverzüglich von der Feststellung einer Infektion zu infor-
mieren. 

 

 

 

 

Kassel, 23.11.2022 

M A X - E Y T H - S C H U L E  K A S S E L  
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HINWEIS: 

- Es gelten weiterhin die HYGIENEREGELN an unserer Schule: unter anderem die Emp-
fehlung, eine Maske zu tragen, wenn die Abstände nicht eingehalten werden können, 
die Händehygiene, die Abstandsregel außerhalb des Klassenverbandes sowie das re-
gelmäßige Lüften in den Klassenräumen. 

 
 
Darüber hinaus gilt, dass die im Rahmen des Distanzunterrichts von der Schülerin oder dem 

Schüler erbrachten Leistungen sowie die vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten für die Leis-

tungsbewertung nach § 73 Abs. 2 des Hessischen Schulgesetzes maßgebend sind. Somit gilt 

für die Lernenden, dass sie am Distanzunterricht teilnehmen müssen und Auszubildende sind 

für den Distanzunterricht von den Betrieben freizustellen. 

Von Schülerinnen und Schüler, die keine eigene Hardware besitzen, um am Distanzunterricht 
teilzunehmen, können in der Schule Notebooks ausgeliehen werden. Hierzu ist ein formloser 
Antrag unter Angabe des Namens und der Klasse der Schülerin oder des Schülers über die 
Klassenlehrkraft oder den Tutor bzw. die Tutorin an die Schulleitung zu stellen. 

Sollten Lernende zu Hause keine Infrastruktur (räumlich oder technisch) haben, um am Distan-

zunterricht teilzunehmen, so können wir ihnen einen Raum zur Verfügung stellen, um sich aus 

der Schule heraus ihrer jeweiligen Lerngruppe zuschalten zu können. Hierzu müssen die Ler-

nenden ein Headset mitbringen und sich im Sekretariat melden. 

Bitte kommen Sie nur zur Schule, wenn Sie keine Anzeichen einer Krankheit haben. 

Über Verstöße gegen die Hygieneregeln von Auszubildenden werden wir konsequent die Aus-

bildungsbetriebe in Kenntnis setzen. 

Eine Schule mit einer Schulgemeinde von rund 2000 Personen kann nur dann erfolgreich die 

Ausbreitung des Virus verhindern, wenn wir gemeinsam die Hygieneregeln beachten und uns 

gegenseitig in der Einhaltung der Regeln bestärken. 

Für Fragen stehen die Klassenlehrkräfte, die Tutorinnen und Tutoren per E-Mail oder die Schul-

leitung unter 0561-774021 gerne zur Verfügung. 

Weitere Informationen aus den Schulformen und unser Informationsheft zum Schuljahresbe-

ginn finden Sie auf unserer Homepage. 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund 

 

 

Schulleiter 


